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Amtlicher Teil.

M . 3857 . Diez,  den 30. tMrz 1817.

Kekauutmachung.
«a die Herren » SrOermeifter de» Kreises.

Die Nachmusterung der dienst»»brauchbaren Landsturm-
pflichtigen und Militärpflichtigen im Unterlahnkreise findet
in der Zeit vom 2 7. März bis 3. April 1917 im
„Hof von Holland " hier sec  bst statt.

Den Stellungspflichtigen sind bereits Ladungen vom
BezirEskommando in Oberlahnstein zu diesem Zwecke zuge-
gangen . Sie haben zu dem gesetzten Termine in saube¬
rem Zustande pünktlich  zu erscheinen. N tch tge-
stellung und unpünktliches Erscheinen hat
Bestrafung zur Folge.

Verhinderung am Erscheinen muß durch Vorlage ärzt¬
licher Zeugnisse über Krankheiten , Weg- und Transport-
Unfähigkeit nachgetviesen werden.

Gemütskranke und Blödsinnige sind vom persönlichen
Erscheinen zivar befreit , jedoch sind von den Herren Bürger¬
meistern rechtzeitig amtliche Zeugnisse und Nachiveise über
das tatsächliche Bestehen der Leiden vorzulegen.

Falls -Leute in Ihren Gemeinden wohnhaft sind oder
sich aufhalten , welche zur Stammrolle noch nicht angemeldet
siwd, tzrben Sie eine Meldung sofort  zu bewirken . TaS
gleiche hat mit etwaigen Zugängen zu geschehen. Die er¬
folgten Aumelduuge « sind m i r « a ch F o r m u ! a r s o f o r t
anzuzeigrn.

Tie Anwesenheit der Herren Bürgermeister im Must» -
rungs vermine ist nicht erforderlich.

fee* Swil ^s- rsitze«»« der Grsatz-KOWW- Uo,
de« » nterlahnkreife*.

tznderstadt.

?(M. III c Nr. 3409.

Bclauntmachnng.
Auf Grund des 8 9ö des preußischen Gesetzes über den

Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 und auf Grund des
Nclchkgesetzes dom 11. Dezember 1915 (Reichsgesetzblatt 1915
Nr . 179 Seite 813) wird im Interesse der öffentlichen Sicher¬
heit für den Befehlsbereich des 18. Armeekorps und den Desehls-
äercich des 18. Armeekorps und -den Befehlsbereich der Festun¬
gen Eöln , Coblenz und Ehrenbreitstcin bestimmt:

1. Wer von dem Vorhaben der Fahnenflucht einer aktiven
Miitärperson oder einer Person des Beurlaubtenstnudcs zu
einer Zeit , zu welcher die Verhütung dieses Verbrechens noch
mö^ . h ist, glaubhaft « Kenntnis erhält und es vorsöh . ich oder
sahrles ' ie, unterläßt , hiervon der nächsten Militür - ooer Po .izei-
behürhr unverzüglich Anzeige zu machen, wird , wenn die be¬
stehenden Gesetze keine höhere Freiheitsstrafe bestimmen , für
den Fall , daß das Verbrechen der Fahnenflucht begangen. oder
versucht worden ist, mit Gefängnis bis zu einem Jahre , beim
Vcriiegen mildernder Umstände mit Haft oder mit Geldstrafe
lis zu 1500 Mk. bestraft.

2 Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher von dem Aufent¬
halt eines Fahnenflüchtigen oder einer Person , welche von ihrer
Trupie oder ihrer Dienststellung eigenmächtig sich entfernt
hat oder vorsätzlich fern bleibt oder den ihr erteilten Urlaub
eigenmächtig überschritten hat und sich verborgen hält oder auf
andere Weise der militärischen Kontrolle sich entzieht , glaub¬
hafte Kenntnis erhält und es vorsätzlich oder sahn ästig unter¬
läßt der nächsten Militär - oder Polizeibehörde von deren Au¬
fenthalt unverzüglich Anzeige zu machen.

Diese Verordnung findet auch auf Angehörige der bezeich-
neten Militärpersonen Anlvendung . Sic tritt mir dem Tage
ihrer Verkündung in Kraft.

Covlenz, Köln, Cvblenz, den 2. März 1917.
Stellv . Generalkommando VIII. Armeekorps.

Der Kommandierende General.
Der Gouverneur der Festung Eöln.

Der Kommandant der Festung Loblenz
«nd Ehrenbreilstein.



Betr. Sammeltätigkeit der Schule«.
stn Haushaltungen , besonders bei der Landbevölkerung gelxn

kleine und kleinste Gegenstände aus Sparmetollen (Kupfer,
Messing Blei , Zinn , Zink , Nickel, Aluminium ), z. B . alte
Sowatrnknöpfe , Bleikugeln , alte Patronenhülsen , Zinnsoldaken,
ferner Gnmmiabfälle z. B . alte Wasser- und Gasfchläuche,
Grnmnischübe, Bälle nstv. — Hartgummiabfälle kommen nicht
in Frage - vielfach völlig verloren.

_ Der Bevölkerung ist vielfach noch nicht erkannt , daß
d' ese Gegenstände , — zu größeren Mengen gestmmut und
verarbeitet , — zur Kriegs -Rohstoffversorgung einen wertvollen
Beitrag liefern können.

Ta - Kriegsamt beehrt sich deshalb ergebenst zu ersucheu,
durch Lehrer und Pfarrer ähnlich wie bei bereits veranstalteten
Sammlungen und bei den Kriegsanleihen in den Schulen
aufkiärend wirken zu lassen und die Schüler der oberen Klassen
zum Sammein solcher Gegenstände zu veranlass -m. Die Ma¬
terialien wären in den Schulen oder Gemeind -ämtccn ab-
zul 'escrn und von da der nächstgelegcnen kommunalen Sammeb-
stelle rnzuleiten . Die Sammelstellen werden angewiesen toer
den, für die Metalle folgende Preise zu befahlen:

Fr ». Gegenstände und Materialien aus:
Kupfer Mk. 1,70 für das Kilogramm.
Messing, Rotguß , Tombak, Bronze Mk. 1,— für daS

Kilogramm.
Aluminium Mk. 2,50 für das Kilogramm.
Nensilbcr , Alfenide , Christofle , Alpakka Mk. 1,80 für das

Kilogramm.
Reinnickel Mk. 4,50 sür das Kilogramm.
Zinn Mk. 2,— für das Kilogramm.
Blei Mk. — ,40 für das Kilogramm.
Zink Mk. — ,40 für das Kilogramm.

Tie Gnmmiabfälle  werden ztveckmäßig von den kom¬
munalen Sammclstellen an die beauftragten Altgummiaufkäufer
und Unkeraufkäufer gegen Erstattung der festgefttzren Höchst-
tu eise zu überweisen sein. Den übliefernden Schulen wür¬
den die erhaltenen Pergütnngen abzüglich der Unkosten nn-
zuieebuen sein.

Im Aufträge
gez. Unterschrift.

An das Königliche Ministerium der geistlichen uni> Unter-
richksängelegenheiten , Berlin W. 8, Unter den Linden ' 4.

AllSführungsanweisllvff
zur Bekanntmachung vom 20. Februar 1S17 (RGBl . S . 158s,
betreffend Ansführnngsbestimmungcn zu der Brrordnung über
d-n Verkehr mit Terpentinöl und Kienöl dom 17. Februar
1917 (RGBl . S . 157).

Höhere Verwaltungsbehörde im Sinne der Bekanntmachung
ist der Regierungspräsident , für Berlin der Oberpräsident.

Der Minister für xa» Gewerbe.
3bi  Auftrag «:

LnsenSky.

Ter Minister für Landwirtschaft.
Damänen an» Karsten.

Im Aufträge.
Frhr. v. Hammerstei».

Der Minister de» Jnner-n
Kn Nrrtretung:

Michaelis.

Abt. Ti»b Tgb.-Rr. 4302/1257.
Frankfurt a. M., den 6. März 1917.

Betr. : Holznufuhr.
Verordnung.

Dir Verordnung vom 24. 1. 1917 betr. Holzsnfuhe —
lllb  Tgb .-Rr. 716/408 — wird dahin ab geändert, dag in
Absatz2 statt der Worte: „bis zum 15. Marz ds. Js ." dir
Wirte : „dis zum 31. März ds. Jsch gesetzt werde»

XVIll. Armeekorp - .
Stellvertretendes « eneralkommaud ».

Der stellt». Kommandierende General:
Riedel,

«euerallrstnant.
• ■ a . .

3 .=l»r. 11. 2771. Diez,  den 17. März 1917.
Abdruck wird mit Bezug aus die Verordnung des Könizl.

stritt. Generalkommandos, 18. Armeekorps in Frankfurt
a. M. vom 24. Januar d. Js .. Kr. A. Abt. III b. Tgb.-Rr.
716/408 (Amtl . Kreisdlatt Nr. 2ß) zur allg. Kenntnis ge-
bracht.

Abschrift mit dem ergebenen Ersuchen, mit den zuständigen
Ministerien der Bundesstaaten zwecks gleichmäßiger Deraw-
laftnng in Verbindung treten zu vollen.

Im Aufträge,
gez. Unterschrift.

An den Herrn Reichskanzler (Reichsamt des Innern ),
Berlin.

Abschrift mit dem ergebenen Ersuchen, die kommunalen
Sammelstellen mit entsprechender Anweisung versehen zu
Wollen.

Im Auftrag ».
Koeth.

An sämtk. Königl. Preuß . stellv. Eieneralkonnnandos.

1. 2147. Diez,  den 21. März 1917.
Vorstehendes teil « ich den Gemeindebehörden des Kreises

mit dem Ersuchen mit , sich die Förderung der Sammlung an-
gelegen sein zu lassen und zu diesem Zlveckc Sainmelstellen
einznrichten.

llebrr das Ergebnis der Sammlung ersuche ich mir unter
Angabe der aufgewendeten Kosten bis zum 1. Juki d. Jy.
zu berichten . Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Der £a«»r*t.
Sk, - -- . Ptzderstadt.

Tie Herren Bürgeruieister werden ersucht, den in Be¬
tracht komnrenvrn Fnhrwerksbesitzern hiervon Kenntnis zu
ctUn.  •

«er kinwE
StkliilU

L -Ar . IT 2791. . . Diez,  den 20. März lst17
An »ie Herren Gtandestbenmten

der Landgemeinde «.
Betr . KriegAsterdefälle.

Die mit Verfügung dom 28. April 1915, &4h.  17 . 4249
— Kreisblatt Nr . 103 — ungeordnete Vorlage .der Nschwei-

sung üoer standesamtlich beurkundete KriegSsterbefäll », die nicht
örnch Bermittlung des Herrn Ministers des Innern angezeigt
worden ftnd, wird in Erinnerung gebracht und dis spätestens1 April 1917 erwartet.

Ter Termin ist genau einzickalten und pari nickt über»
jck>r !:Nr. werden. ..

Eventl . ist Fehlanzeige zu erstatten.
Ich bemerke noch, putz dis Rachweifu» « »je Zech v»»

l. Jinwir M M . Mür § 1917 zu erfaffen hat.
»er Vsksttzen», » rei»a«»sO»ffe«.

» «tztzrAttt,

LeutnantLestlick,m»cs(
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Betrifft : Kohlenverteilung.
Bei Handhabung der 88 12,13 der Bekanntmachung über die

Errichtung don Preispriifungsstellen und die Vrrsorgungs-
regelung vom 25. September 1915 (R.-G.-Bl . S . 607) mit
den Arnderungen vom 4. November 1915 und vom 5. Juni
1916 IR.-G.-Bl. S . 728, 439), sowie die AuSführurigSLestim-
mungen zu 88 12,13 a. a. O. (vgl. Ergänzung vom 10. November
1915, H.-M.-Bl . S . 364) ist fortan zu beachten, dag durch die

Brirmvlmaüzunsi.
Der Landes-Obst- und Weinbau-Inspektor Schilling in

Geisenheim wird , zwecks Förderung des Gemüsebaues in
Kleingärten und im Felde, am

Montag , den 36. März ds . Js ., abends 8 Uhr in Holz¬
appel  im „Deutschen Haus ",

Dienstag , den 27. März ds . Js ., abends 6 Uhr in
Jsselbach  in der Brauerei Wilh . Schmidt,

Bekanntmachung über Regelung des Verkehrs mit Kohle vom
24. Februar d. IS . (R -G.-Bl . St 167) der Verkehr mit den
im § 1 dieser Verordnung brzeichncten Brennst essen neuge-
regrlt- ist und der Reichskanzler die Befugnisse, die ihm nach
der Verordnung sowie im üorigen hiniichtsich d-s Verkehrs
mit den bezeichneten Brennstoffen zustehen, .ruf den Reichs¬
kommissar für ' die Kchlenverteilung übertragen hat (vgl. Be¬
kanntmachungüber die Bestellung eines Reichskommisfars für
die tdohlenverteilung vom 1. März d. Js ., R.-G.-Bl . S . 193)4
Hiernach kann die der Landeszentralbehördeverbehaltenc Zu¬
stimmung zu Anordnungen der Gemeinden auf Grund des 8 13
Ziffer 2 6 der Preisprüfungsstellenverordnun.g, ''vwett die An¬
ordnungen Brennstoffe der bezeichnetcn Art zum Gegenstand¬
haben. vicht mehr erteilt werden. Maßnahmen der Gemeinden
auf Grund des 8 12 a. a. O. dürfen die — für örcie Fälle
dorlhin übertragene — Zustimmung nur erhalten, wenn sie
mit den allgemeinen Grundsätzen und besonderen Maßnah¬
men des Reichskommissarsnicht in Widerspruch treten.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
gez. Dr. Sydow.
* *

l, SAN. - ' Diez,  den 21. März 1917
Vorstehendes teile ich den Gemeindedorständendes Krei¬

ses zur Kenntnisnahme mit.
fbtt 8«»vr«t:

§b«tz«r» ,dt.

Pr . 1. Ist D. 401. Wiesbaden,  den 14. März 1917.
Beka»«t« achil»s

Mit Beziehung auf den Schlußsatz des mit meiner Ver¬
fügung dom 18. Mai 1905, Pr . I. D. 1525, mitzeieiltrn
Erlass'.» des Hxrrn Oberprüftdenten dom 13. Mai 1905, Nr.
4276, ersuche ich ergebenst, wegen Bekanntmachung der reb-
lansverseuchtcn Gemarkungen das Weitere zu veranlassen.

Als reblausverseucht gelten die Gemarkungen Wellmich,
Nochern. St . Goarshausen, Bornich, Eaub, Lorch, Geisen¬
heim, Biebrich, Wiesbaden, Hochheim, Winkel, Oestrich, Mittcl-
hcim und von der Gemarkung Johannisberg die Weinberge
des Fürsten von Metternich-Winneburg. Die Gemarkungen
Wink.4 Oestrich und Mittelhcim gelten zusammen mit dem ver¬
seuchten Teil der Gemarkung'Johannisberg als ein Gemcinde-
be-irk im Sinne des 8 6 der Verordnung vom 16. Anglist 1905.

Ter Regierungspräsident,
v. Meister.

• « »
I: 1909. Diez,  den 9. IHtt 1917.

Dce Herren Bürgermeister der Weinbau-
tr eiben den Gemeinden  wollen die wein baut rei¬
bende Bevölkerung  in ortsüblicher und geigneter Weise
auf Vorstehendes mit dem Hinweise aufmerksam machen, daß
di« Verordnung des Herrn Lberpräsidenten in Cassel dom 13.
Mai 1W5 — mitgeteilt durch meine KreisMattbekanntmachun-
gcn vom 23. Mai 1905 — I. 4724, KreiSblatt !str 126 —
und Inn 16. März 1907 —- I. 2459, 'Kreisblatt Nr. 69
—r ans die genannten verseuchten Gemarkungen Anwendung
fkiM.

Mittwoch, den 28. März ds. Js ., abeuSS 8 Uhr in
Eppenrod  in der Wirtschaft Fr . Wilh . Loy,

Donnerstag , den 29. März ds . Js ., abends 8 Uhr in
Weinähr  in der Wirtschaft R. Ludwig,

Freitag , den 30. März ds . Js ., abends 8 Uhr in Win¬
den  in der Wirtschaft Linscheid,

fe einen Vortrag nebst Belehrungen über
Gemüsebau

halten.
Jedem Bortrag werden sich am andern Tage vor¬

mittags 9 Uhr weitere Belehrungen anschließen.
Mit Rücksicht ans die große Wichtigkeit der Vorträge,

gerade in der jetzigen Kriegszeit , lade ich, namentlich die
j Frauen und Aiädchen, zu recht zahlreichem Besuche er¬

gebenst ein. Die Beteiligung ist für jedermann , auch aus
den Nachbargemeinden, kostenfrei. Die Teilnehmer und Teil¬
nehmerinnen werden gebeten, Papier und Bleistift mitzu¬
bringen.

Die Herren Bürgermeister der Vortrags - wie auch Nach¬
bargemeinden ersuche ich, dies sogleich in ihren Gemeinden
bekannt zu geben und auf eine zahlreiche Beteiligung hin-
zuwlrken.

Das Vortmgslokal ist sicher zu stellen.
Der Landrat.
Duderstadt.

Bekanntmachung.
Tie Geschäftsstunden der Domänenrentümter sind für

die Werktage der Sommermonate April bis einschließlich
September von 8 bis 12 Uhr und für die Werktage der
Wiiitcrmonate Oktober bis einschließlich März von 3Vj bis
12 Uhr festgesetzt worden. Am letzten Werktage der Monate
Juni , Septenrber , Dezember und an den beiden letzten Werk¬
tagen des Monats ölpril bleibt die Kasse geschlossen.

Wiesbaden, den 19. Februar 1912.
Königliche Negiernng,

Abteilung für direkte Steuer » , Domäne »» nnd
Forsten 8.

Pfeffer von Salomon.

Bekanntmachung
Zwecks Vereinfachung bei der Zahlung der Zuschüsse

für die Schulen werden vom 1. April ds. Js . ab den Ge¬
meinden- bezw. Schulkassen, mit Ausnahme von Diez, Bad
Ems nnd Nassau, jedes Vierteljahr diese Zuschüsse ohne vor¬
herige Quittungsleistung , und zwar nach Abzug der fälligen
Beiträge zu den einzelnen Pensionskassen mit Postanwei¬
sung übersandt . Zugleich mit der Postanweisung wird jeder
Kasse eine Abrechnung zugeschickt, in welcher die zu be¬
ziehenden Zuschüsse und die in Abzug gebrachten Beiträge
genau verzeichnet sind; iiber letztere werden Quittungen
betgesügt. Diese Abrechnungen können zugleich als Belege
für die Vereinnahmung der Zuschüsse dienen. Zn Be sinn deö
4. Vierteljahrs werden den Kassen wie seither l arge richtete
Quittungen über die im Etatsjahre an sie gezahlten Zu¬
schüsse zur ordnungsmäßigen Vollziehung zu gehen.

S »r L«r»vr «t.
I.

8 im Mt x m u n n.

Um Burg,  den 17. März 1917.
Kgl. Kreitz fasse.

Loben.



Die feit einigen  Jahren bon der Slbteilung auSgesiihrt?
Prüfung bon trigonometrischen Punkten har ergeben, daß
die Marksteine zum Teil ganz verschwunden, zum Teil aus
dem Acker herausgenommen und am Wall oder im Graben
niedergelcgt, zum Teil an Ort und Stelle liegend vergraben
sind. Die Besitzer sind fast ausnahmslos im Unklaren über
den Zweck und Wert der trigonometrischen Marksteine. Sie
beackern die Marksteinschutzflächen in dem Glauben , daß
ihnen zwar der Boden nicht gehöre, ihnen aber die Nutz¬
nießung überlassen sei. Diese Annahme ist natürlich irrig.
Die Markstcinschutzfläche, d. i. die kreisförmige Boden fläche
von zwei Quadratmetern um den Markstein , darf nicht dom
Pfluge berührt rverden. Vergl . 8 2 der Anweisung bunt
20. Juli 1878, betreffend die Einrichtung und Erhaltung
der trigonometrischen Marksteine. Zuwiderhandlungen wer¬
den nach 8 370, l des R.-Str .-G.-B. mit Geldstrafe bis zu
15Q Mark bestraft.

Lurch das Umpflügen und Eggen der Marlsteinflächen
entstehen die vielen Verrückungen und Beschädigungen der
Marksteine : mit der geringsten Verschiebung ist aber der
Punkt zerstört und kann nur unter Aufwendung von erheb¬
lichen Kosten von Technikern der Landesaufnahme Wiede:
hergestellt werden. Die Zerstörung von trigoirometrischcn
Punkten der Preußischen Landestriangulation fällt unter
8 304 des R .-Str .-G.-B. (Gegenstand der Wissenschaft) und
wird mit Geldstrafe bis 900 Mark oder uiit Gefängms bis
zu zlvei Jahren bestraft.
TrigonometrischeAbteiluna der Äönigl . Laudes-

anfnahme.
o. Bertrab.

Hilsbdienftpflicht für Landarbeiteriuner.
Leider üben die ungeachtet der städtischen ErnährungS-

schtoierigkeiten immer noch überschätzten Barlöyne , die von
den städtischen und industriellen Unternehmern gezahlt loer-
den, im Laufe des Krieges eine kaum mehr zu hemmende
Verlockung aus und lassen viele Landarbciterinnen einer
augenblicklichen scheinbaren Verbesserung ihrer Verhältnisse,
die gesicherte, auskömmliche, dem Gedeihen der Frauen selbst
uns ihres Nachwuchses so zuträgliche Existenz auf dem Laude
zum Opfer bringe». Dieser Zug der Lan- arbeiteriunra in die
Städte und die Industrie nimmt neuerdings einen beängsti¬
genden Umfang an.

Die dadurch herausbeschworeneLage ist für unser wirt¬
schaftliches Durchhalten so gefahrdrohend, daß auf die Aus-
Übung eines Ztrmnges Wohl nicht länger verzichtet werden
kann. Ter Zug nach der Stadt ergreift immer weitere
Kreise, und die aus den Städten sich etwa jetzt freitvillig der
Landarbeit zuwcndenden Frauen und Mädchen werden doch
nur in Ausnahmefällen die mit den ländlichen Arbeiten
wohlkertrauten und eingewohnten abwanderncen Arbei¬
terinnen voll zu ersetzen imstande sein. Deshalb muß auch
für die Lanöarbeiteriunen sie Berechtigung zur Aufgabe
ihrer Arbeitsstellen baldigst an die Beibringung eines Ab¬
kehrscheins geknüpft werden. Der Einwand , daß die Frauen
der vaterländischen Dienstpflicht nicht unterstellt sind, darf
beit Fortgang Per Produktion und die Ernährung der Be¬
völkerung nicht in Gefahr bringen . Wenn nicht anders mög¬
lich, muß eben das Hilssdienstgesetzgeändert und auf dir
Landarbeitcrinnen ausgedehnt werden.

J .-Nr . I. 1650. Diez,  den 6. MäiH 1917
An die Herren Bürgermeister

und die Königl . Gendarme» des Kreises.
Vorstehendes wiederholt zur genauen Beachtung.
Die Herren Bürgermeister wollen diejenigen Personen,

auf deren Grundstücken sich trigonometrische Marksteine be¬
finden, über obenstehende Aufklärungen der Königlichen
Landesausnahme in Berlin belehren und auch die übrige
Bevölkerung in geeigneter Weise darauf aufmerksam machen.
Dabei ist darauf hinzuwirken, daß die Marksteine für die
Landesausnahme als auch für alle hieran anschließenden
Verweisungen einschließlich der Katasteraufnaymen sowie
die Aufnahme von Konsolidationen , Zusammenlegungen,
für militärische und viele andere Zwecke von Bedeutung sind.
Wiederholt ist es vorgekommen, daß Beschädigungen an
Marksteinen von Kindern verübt worden sind. Dies könnte
verhütet werden, wenn die Lehrer die Kinder auf die Be¬
deutung solcher Steine aufmerksam machten ; in dieser Hin¬
sicht wollen sich die Herren Bürgermeister mft den Herren
Lehrern in Verbindung setzen.

Tic Lrtsvorstände und Königl. Gendarmen haben sich
öfters davon zu überzeugen, ob die Marksteine sich noch
in vorschriftsmäßigem Zustande befinden, und mir von jeder
Beschädigung oder Verrückung sofort Anzeigk zu erstatten.
Bei den Revisionen ist jede Beschädigung der Feldfrüchte
tunlichst zu vermeiden. Die Kgl. Gendarmen verweise ich au)
die ihnen bisher zugegangenen und weiter zugehenden Ver¬
zeichnisse über die vorhandenen Marksteine und die ihnen
gewordene besondere Anweisung zur BeAchterstattung vom
27. 2. 1911, 1. 1668.

Zuständigen Orts scheint man sich den vorstehenden Be¬
denken auch nicht zu verschließen. Um Ernährungsschtviecig--
keiren in den Städten durch Zuzug weiblicher Arbeitsloser
vorzubeugen und gleichzeitig der Landwirtschaft die ihr drin¬
gend notw . .w.gen Arbeitskräfte zu sichern, ist beispiels¬
weise für die Provinz Schlesien auf Anrrag der Kriegsamts-
stelle von den militärischen Stellen verfügt worden, daß
weibliche Kräfte , die vor dem 1. Januar 1917 in der Land-,
und Forstwirtschaft tätig gewesen sind, auch nur für diese
Tätigkeit angeworben werden dürfen.

Anzeige «.

Holzverkauf, D»«f8i1ttrei®<UnW.;
Es werden öffentlich meistbietend versteigert:
1. Dienstag , den 27 . März 1917,  12 Uhr mit¬

tags im Bahnhotel Bremser in Holzhausen a. d. H. aus
den Ferstorten des Schutzbezirks Erlcnhof 37, 42 Hintersorst,
46 Oberheide, 54 Mittelheide, 59 Unterheide, 63 Heiveborn,
72, 73 Gesteinteheck. Eichen: 80 Rm. Scheit und Knüppel,
2 Rn, Reiserknüppel; Buchen: 1500 Rm. Scheit und Knüppel,
180 Rm Reiserknüppel. And. Laubh. 20 Rm. Scheit und
Knüpvel. Nadelh. : 90 Rm. Scheit und Knüppel.

2. Mittwo ch', den 28. März 1917,  vorm . 11 Uhr.
im Gasthaus Keßler in Hohenstein aus Distrikt 1 Dammheck.
Elchen: 11 Rin. Knüppel; Buchen: 404 Rm. Scheit und
Knüvvel.

Tie Herren Bürgermeister der beteiligten Gemeinde» wer¬
den um gefl. Bekanntmachunggebeten.

Mer Land rat
Dicherstadt- Brrsntwortltch für dte Kchristleiimi» Vcharv Hei«, Bus
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